
Qualitätscharta 
für die Führung des Dienstes der Pädagogischen 

Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder 
im Blindenzentrum St. Raphael Bozen 

CIG 5421089828 
Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere 

Geschlecht mit ein.  

 

1. EINFÜHRUNG 
Die vorliegende Qualitätscharta (in der Folge „Charta“ genannt) enthält eine kurze Beschreibung des 
Dienstes „Pädagogische Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder“ des Blindenzentrums St. 
Raphael und ist gemäß der geltenden Bestimmungen auf die Gewährleistung einer direkten und 
transparenten Beziehung zu den Nutzern ausgerichtet.  
Wo kann ich die Charta der Pädagogischen Hausfrühförderung finden? 

¶ Die Charta wird auf der Website des Blindenzentrums St. Raphael 
(https://www.blindenzentrum.bz.it/ff-schulberatung) veröffentlicht. 

¶ Die Charta wird im Eingangsbereich des Blindenzentrums ausgehängt. 
¶ Die Charta kann in Papierform beim Verantwortlichen der Einrichtung angefordert werden. 

 
 



2. DIE GRUNDLEGENDEN PRINZIPIEN DER CHARTA 
Gleichberechtigung und Unparteilichkeit 
Das Blindenzentrum St. Raphael verpflichtet sich, den Dienst unter Beachtung des Grundsatzes der 
Gleichheit zu erfüllen, und garantiert allen Nutzern des Dienstes eine gleichwertige und gleiche Behandlung. 
Mit besonderer Sorgfalt werden die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigung des Sehens oder mit 
Blindheit behandelt.  
 
Kontinuität 
Das Blindenzentrum St. Raphael verpflichtet sich, die Dienste und Leistungen in geregelter und 
durchgehender Form zu erbringen und die Dauer eventueller Unterbrechungen so weit wie möglich zu 
minimieren. 
 
Beteiligung 
Das Blindenzentrum St. Raphael fördert und erleichtert die Beteiligung der Nutzer an der qualitativen 
Verbesserung der Dienste und Leistungen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit mit dem 
Dienst kundzutun und durch Anregungen und Beschwerden zur Verbesserung des Dienstangebotes 
beizutragen. 
 
Effizienz und Effektivität 
Das Blindenzentrum St. Raphael verfolgt das Ziel der ständigen Verbesserung der Effizienz und Effektivität 
der angebotenen Dienste und Leistungen. 
 
Klarheit und Transparenz 
Alle Nutzer haben das Recht, über die Tätigkeiten des Blindenzentrums St. Raphael, über die Verfahren im 
Zusammenhang mit ihren Gesuchen, die Namen der jeweiligen Verantwortlichen und die Fristen zu kennen. 
 
Höflichkeit, Kommunikation und Mehrsprachigkeit 
Das Blindenzentrum St. Raphael verpflichtet sich, den höflichen Umgang zu wahren und legt Wert auf eine 
einfache und verständliche Sprache. Der Dienst wird in den zwei Landessprachen der Provinz Bozen  in 
deutscher und italienischer Sprache garantiert.  
 

3. DIE ANGEBOTENEN DIENSTE 
3.1  Aufgabe des Dienste 

Der Dienst „Pädagogische Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder“ wird landesweit seit 
1989 angeboten. 
 
Im Rahmen der Frühförderung begleiten wir Kinder mit besonderem Förderbedarf und deren Familien, 
indem wir ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Unser Handeln ist 
ressourcenorientiert und zielt auf die gleichberechtigte Teilhabe eines jeden Kindes am gesellschaftlichen 
Leben ab. 
Frühförderung findet regelmäßig im Sinne von Förderung und Bildung primär innerhalb der Familie, in der 
gewohnten Umgebung, statt. 
Durch die Frühförderung sollen blinde und sehbehinderte Kinder beim Eintritt in den Kindergarten bzw. in 
die Schule gute Voraussetzungen mitbringen, um diese zielgleich mit sehenden Kindern besuchen zu 
können. 
Die Angebote der Hausfrühförderung sind nachhaltig. Die Nachhaltigkeit wird gesichert durch Kontinuität 
und Verlässlichkeit gegenüber den Kindern und Familien sowie durch Vernetzung und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. 
Die Pädagogische Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder hat eine kontinuierliche 
Verbesserung und Effektivität der Leistungen zum Ziel. Durch den regelmäßigen Kontakt zu allen am 
Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten werden Klarheit und Transparenz gewährleistet.   



 

3.2 Ziele des Dienstes 

Die frühe Förderung hat zum Ziel, das Kind in seiner visuellen, taktilen, motorischen, kognitiven, sozialen  
und emotionalen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. 
Die Ziele beziehen sich zum einen auf das Kind und zum anderen auf die Familie und die kooperierenden 
Institutionen: 

¶ Kontinuierliche Förderung des Kindes im Elternhaus, Kindergarten und Schule  

¶ Förderung im Erlernen  lebenspraktischer Fertigkeiten, Mobilität und Selbständigkeit 

¶ Schulung des Sehvermögens, Abklärung des funktionalen Sehens, Low Vision Training und 
Bedarfsermittlung der geeigneten assistiven  Technologien 

¶ Anwendung von blinden- und sehbehindertenspezifischen Arbeitstechniken, Gestaltung des 
Arbeitsumfeldes 

¶ Beratungsgespräche zum Entwicklungs- und Erziehungsprozess, Beratung bei der Wahl geeigneter 
Spiel-, Lern- und Arbeitsmaterialien 

¶ Sensibilisierungsangebote und Begegnungsstunden mit Betroffenen im Blindenzentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Die von uns angebotenen Dienstleistungen 
 
Zugangskriterien 
Anrecht auf Sehfrühförderung haben alle blinden, sehbehinderten und sehauffälligen Kinder, die in der 
Provinz Bozen wohnhaft sind. 

Modalitäten zur Aufnahme 

Die Anmeldung erfolgt bei der Direktorin des Dienstes 
ü durch die Eltern, welche sich auf Empfehlung eines Augenarztes, Orthoptisten, Kinderarztes oder 
Neurologen an den Dienst wenden. 
ü durch medizinisch spezialisiertes Fachpersonal oder pädagogische Fachkräfte des Kindergartens oder 
der Schule, immer mit Einverständnis der Eltern. 



Die beauftragte Mitarbeiterin der Sehfrühförderung meldet sich nach der Anmeldung innerhalb von 14 
Arbeitstagen bei der Familie. 

Organisation 

Die Frühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder wird den Familien und kooperierenden Institutionen 
als mobiler Dienst angeboten. Der Dienst ist für die Nutzer kostenlos. 
Der Dienst findet während der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Hausfrühförderung statt. 
Besuchsfrequenz und Dauer der Fördereinheiten werden beim Erstbesuch festgelegt und sind individuell 
ausgerichtet. 

Modalitäten zur Gestaltung der Fördermaßnahmen 

Für jedes Kind wird ein individueller Förderplan mit Zielen und Maßnahmen erarbeitet. Abhängig vom 
Lebensalter und je nach Sehvermögen werden spezifische und/oder adaptierte Fördermaterialen eingesetzt. 

Modalitäten zur Dokumentation des Förderprozesses 

Die praktische Arbeit wird dokumentiert, d.h. in Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdiagnostikbögen 
festgehalten. Die Entwicklung des Kindes wird anhand normorientierter Messinstrumente bewertet. 

 

3.4 Partner des Dienstes 
Hauptpartner des Dienstes ist der Betrieb für Sozialdienste Bozen BSB. 

4. VERPFLICHTUNGEN UND GARANTIEN 
Um einen qualitativ hochwertigen Dienst erbringen zu können, hat das Blindenzentrum St. Raphael einige 
Standards definiert, durch welche die Nutzer eine qualitative Bewertung der Leistungen und Dienste 
vornehmen können. 
Sollten die gewährleisteten Qualitätsstandards missachtet werden, können die Nutzer gemäß den 
Modalitäten im folgenden Abschnitt eine Beschwerde einreichen. Das Blindenzentrum St. Raphael wird nach 
einer Überprüfung der Beschwerde und der Feststellung ihrer Begründetheit die Liquidierung von 50 € 
zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer veranlassen. 

Man weist darauf hin, dass die Standards „Kontinuität“, „Regelmäßigkeit“ und „Unverzüglichkeit bei der 
Wiederherstellung des Dienstes“ nur für die „gewöhnliche“ Führungssituation gelten und dass demnach all 
jene außerordentlichen Situationen ausgeschlossen sind, die auf unvorhersehbare Umstände, auf von 
Dritten verschuldete Notsituationen, auf direkte und indirekte Streiks und auf Maßnahmen einer 
öffentlichen Behörde zurückzuführen sind. 
 

 



Qualitätsstandards und Verpflichtungen 

Qualitätsfaktor Indikator Qualitätsstandard Entschädigung 

Benutzbarkeit und 
Zugänglichkeit von Seiten 
der Nutzer 

Einrichtung ohne architektonische 
Barrieren 

100 % ja 

Regelmäßigkeit Die Fördereinheiten werden 
individuell vereinbart, die 
Regelmäßigkeit wird garantiert 

100% ja 

Gewährleistung der 
Fördermaterialien 

Verwendung von blinden- und 
sehbehinderten spezifischen 
Fördermaterialien während der 
Fördereinheit 

100% ja 

Erreichbarkeit des 
Dienstes, Zugang zu den 
Informationen 

Internet, E-Mail, Telefon 
(Anrufbeantworter), Fax, Post 

Fehlerfreies Funktionieren 
aller Kommunikationskanäle 

ja 

Erbringung des Dienstes Erstkontaktaufnahme mit den 
Nutzern 

innerhalb von 14 Arbeitstagen 
nach Anmeldung 

ja 

Zweisprachigkeit Den Nutzern werden die Leistungen 
in beiden Landessprachen 
gewährleistet 

100% ja 

Beschwerdemanagement 
 

Annahme und Überprüfung von 
Hinweisen, Beschwerden und 
Vorschlägen 

Antwort innerhalb von 15 
Arbeitstagen 

ja 

 

5. DEN NUTZERN GEHÖR SCHENKEN 
Der direkte Kontakt zu den Bürgern und Nutzern ist für das Blindenzentrum St. Raphael oberste Priorität. 
Um die Kultur der ständigen Verbesserung der Qualität unserer Dienste und Leistungen, den Dialog mit und 
die Beziehungen zu unseren Nutzern zu fördern, haben wir verschiedene Formen des direkten Kontakts 
vorgesehen: 

¶ periodische Erhebungen der „Kundenzufriedenheit“, d.h. der Zufriedenheit der Nutzer mit unseren 
Leistungen; 

¶ Analyse aller Vorschläge und Beschwerden, die bei unserem Dienst eingegangen sind; 

¶ Überprüfung der Einhaltung aller Verpflichtungen und Standards, die in der Charta definiert sind. 

5.1 ANREGUNGEN UND BESCHWERDEN 

Die Anregungen und Beschwerden in Bezug auf die Qualität der erbrachten Leistungen müssen schriftlich 
abgefasst werde und alle Hinweise enthalten, die zur genauen Definition des Problems notwendig sind. Die 
Anregungen und Beschwerden können per Post oder per E-Mail übermittelt werden; dazu kann das 
Formular gemäß Anhang A für Vorschläge, bzw. Anhang B für Beschwerden, verwendet werden. Die 
jeweiligen Adressen sind im Abschnitt „Anschriften und Öffnungszeiten“ angeführt.  
Innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Erhalt der Beschwerde wird den betroffenen Nutzern eine schriftliche 
Antwort übermittelt. Bei besonderen Anfragen, die einer vertieften Analyse bedürfen, erhalten die 
betroffenen Nutzer immer innerhalb von 15 Arbeitstagen eine schriftliche Mitteilung, in der die längeren 
Fristen für die Antwort begründet werden. 
 



6. NÜTZLICHE INFORMATIONEN 
Die Anschriften und Öffnungszeiten  

Das Büro der Pädagogischen Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder befindet sich im 

Blindenzentrum St. Raphael. Parkmöglichkeiten sind, nach Verfügbarkeit, auf dem hauseigenen Gelände. 

 
 
  
 

 
 

Adresse: 
Blindenzentrum St. Raphael ONLUS 
Schießstandweg 36 
39100 Bozen 
Tel: +39 0471 442 323  
Fax: +39 0471 442 300 
Email: info@blindenzentrum.bz.it  
Webseite: www.blindenzentrum.bz.it 
Öffnungszeiten 
Die Struktur ist jeden Tag von 9:00 bis 12:00 und 
von 14:00 bis 16:00 Uhr (ausgenommen Feiertage) 
geöffnet. 

Das Büro der Frühförderstelle ist nur montags besetzt, da die Mitarbeiterinnen im Außendienst 
tätig sind. Nachrichten können jederzeit auf den Anrufbeantworter gesprochen werden oder per E-
Mail übermittelt werden. 
 

Büro der Pädagogischen Hausfrühförderung 

Tel: 0471 442341 
fruehfoerderung@blindenzentrum.bz.it 
 

Direktorin der Pädagogischen Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder 
Elisabeth Gitzl  
elisabeth.gitzl@blindenzentrum.bz.it 
Tel. 0471 442399 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@blindenzentrum.bz.it
http://www.blindenzentrum.bz.it/
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Konventionspartner 

 

7. AUSSERGERICHTLICHE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN 
Wenn die Nutzer mit der Antwort auf die eingereichte Beschwerde nicht zufrieden sind, können sie sich mit 
einem Schlichtungsantrag gemäß Anlage C kostenlos an die Schlichtungskommission wenden. Die 
Schlichtungskommission setzt sich aus einem vom Betreiber und einem von der VZS ernannten Vertreter 
zusammen. Die Ausgaben für die Abwicklung des Verfahrens sind in jenen inbegriffen, die in Umsetzung von 
Art. 2, Absatz 461, Buchstabe F) des Gesetzes Nr. 244/2007 mittels Einzug zu Lasten des Dienstbetreibers 
bestritten werden müssen, wie im Dienstvertrag für die gesamte Dauer des Vertrags vorher festgelegt. Mit 
diesem Einzug ist bereits die Aufwandsentschädigung für die Zeit gedeckt, die das als Vertreter der 
Verbraucher tätige Kommissionsmitglied für die Schlichtung aufwendet. 
Das Schlichtungsverfahren gilt bei Eingang des Schlichtungsantrags als eröffnet. Nach Erhalt des Antrags ist 
die Kommission verpflichtet, den Versuch der Schlichtung des Streitfalls innerhalb von 20 Tagen in die Wege 
zu leiten. Die Dokumente und Daten sind als vertrauliche Informationen zu behandeln. Nach Abschluss des 
Verfahrens und nach Zustimmung des Klienten zum Schlichtungsvorschlag, verfassen und unterzeichnen die 
Kommissionsmitglieder ein Schlichtungsprotokoll, das die Rechtskraft einer vertraglichen Abmachung hat. 
Die Parteien verpflichten sich es vollständig anzunehmen. In diesem Fall gilt der Streitfall als endgültig 
gelöst, mit dem daraus folgenden Verzicht auf jedes diesbezügliche Recht und Vorgehen. Die Abmachung ist 
unmittelbar nach Kenntnisnahme zwischen den Parteien verbindlich und diese erkennen im Inhalt der 
Schlichtung den Ausdruck ihres übereinstimmenden vertraglichen Willens an. 
Falls der Schlichtungsversuch scheitert, bestätigen die Kommissionsmitglieder dies und unterzeichnen nach 
Abschluss des Verfahrens ein Protokoll über das Nichtzustandekommen der Einigung, das dem Klienten 
zugesandt wird. Die Parteien können sich dann an die ordentliche Gerichtsbarkeit wenden. 
Die Frist für die Einleitung des Schlichtungsverfahrens beträgt 20 Tage ab Erhalt des Antrags.  
Bis zum Abschluss des Schlichtungsverfahrens werden die Verjährungsfristen ausgesetzt. 
Während des Schlichtungsverfahrens sind alle Vollstreckungsmaßnahmen betreffend die Beschwerde, die 
Gegenstand der Kontroverse ist, vorläufig ausgesetzt. 

 

ANLAGEN 
A Formular für Vorschläge 
B Formular für Beschwerde 
C Schlichtungsantrag 

 
 



FORMULAR FÜR VORSCHLÄGE 
Anlage A 
 

An das 
Blindenzentrum St. Raphael 
Schießstandweg 36 
39100 Bozen 

info@blindenzentrum.bz.it 
 
Das vorliegende Formular kann für die Einbringung von Vorschlägen verwendet werden. Um eine Antwort 
zu erhalten, muss auch der Teil zu den persönlichen Daten ausgefüllt werden. 

Welches Problem wurde festgestellt / Wie lautet der Vorschlag? 

Vorgeschlagene Lösung /Verbesserung: 

 

 

Name und Nachname 
 
..........................................................................  
Straße, PLZ und Stadt 
Tel. Nr. ...................................................................................E - Mail .............................................  
 
Datum ......................................................................... Unterschrift .............................................  

INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON IN BEZUF AUF DIE VERARBEITTUNG VON PERSONENBEZOGENEN 

DATEN. 

Mit Bezugnahme auf die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 wird die betroffene Person 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass alle hier enthaltenen, personenbezogenen Daten ausschließlich zur 

Übermittlung einer Antwort auf die Beschwerde/auf den Vorschlag verarbeitet werden. 



FORMULAR FÜR BESCHWERDEN 
Anlage B 
 
 
Der/die Unterfertigte  ........................................................................................................................  geboren in 
..............................  am  .................................  und wohnhaft in  ..........................................,  .............................  
Straße/Platz reicht aus den folgenden Gründen eine Beschwerde ein: (Beschreibung des Vorfalls mit allen 
Uhrzeiten/Fristen, falls möglich die betroffenen Dienste/Leistungen und die beteiligten Arbeitskräfte 
angeben): 
Aufgrund dieser Umstände ersucht der/die Unterfertigte: (die Modalitäten angeben, die laut 
Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerin zur Überwindung der Unannehmlichkeit oder einer anderen, 
beliebigen Missachtung führen können) 
Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift 
 
…………………………………………………………………….. 

Anhänge: 

........... (Anzahl der eventuellen Anhänge angeben) 

INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON IN BEZUF AUF DIE VERARBEITTUNG VON PERSONENBEZOGENEN 

DATEN. 

Mit Bezugnahme auf die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 wird die betroffene Person 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass alle hier enthaltenen, personenbezogenen Daten ausschließlich zur 
Übermittlung einer Antwort auf die Beschwerde/auf den Vorschlag verarbeitet werden. 



SCHLICHTUNGSGESUCH 
Anlage C 
 
 

Der/die Unterfertigte  ........................................................................................................................ geboren in 

...............................  am  .................................  und wohnhaft in  ............................................ ,  ..........................  

Straße/Platz Nr. .......... , PLZ  ................................ Prov. ............................  

Telefonnummer/E - Mail Adresse ........................................................................................................................  
 

hat am _______________________ eine Beschwerde eingereicht (Beschwerde beilegen), hat vom 
Blindenzentrum St. Raphael die beiliegende Antwort erhalten und ist mit selbiger aus den folgenden 
Gründen nicht zufrieden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder 
 
hat nach ................ Tagen ab Einreichung keine Antwort auf die beiliegende Beschwerde erhalten, hat weder 
die ordentliche Gerichtsbarkeit angerufen, noch Dritte mit der Behandlung der oben beschriebenen 
Streitigkeit beauftragt und ersucht hiermit um die Durchführung eines Schlichtungsversuchs gemäß den 
Vorgaben in der Charta zur gütlichen Beilegung der gegenständlichen Streitigkeit. 
 
Der/die Unterfertigte nimmt die Zusammensetzung der Schlichtungskommission an, die sich aus dem 
Vertreter des Blindenzentrums St. Raphael und dem Vertreter der VZS zusammensetzt und übertragt dem 
Letzterwähnten die volle Befugnis im Hinblick auf den Abschluss des Vergleichs. 
Gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 teilt der/die Unterfertigte der 
Schlichtungskommission die volle Befugnis für den Zugang zu allen Unterlagen und den Empfang im Namen 
des/r Unterfertigten aller - auch sensiblen - personenbezogenen Daten zu, die mit dem gegenständlichen 
Schlichtungsversuch zusammenhängen. 
Der/die Unterfertigte wählt im Rahmen des Schlichtungsverfahrens den Sitz der VZS als Domizil und gibt in 
der Folge die Anschrift an, die für die Zustellung des Protokolls über die erfolgte Schlichtung bzw. der 
Meldung über die nicht erfolgte Einigung zu verwenden ist: 
Der/die Unterfertigte wählt für das Schlichtungsverfahren die folgende Sprache: Italienisch/Deutsch (die 
ausgewählte Sprache unterstreichen, die andere durchstreichen). 
 

(Ort und Datum) ................................................ Unterschrift ........................................................................  

Der/Die Unterfertigte legt weitere Dokumente bei:  


